
LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Richtlinie über die kulturelle Bildungsförderung
in Schulen und Kindertagesstätten

(1) Förderziel

Der Landkreis Lüneburg ist geprägt von kulturellen Angeboten im bemerkenswerten Umfang, besonderer
Breite und außerordentlicher Vielschichtigkeit.

Ziel des Landkreises Lüneburg als Bildungsregion ist es, dies in der Wahrnehmung unserer
Einwohnerinnen und Einwohnern zu verankern und insbesondere jungen Menschen diese Vielfalt näher
zu bringen.

Aus diesem Grund hat der Landkreis Lüneburg einen mit 70.000,00 € p.a. dotierten Förderfonds
aufgelegt, um außerschulische Maßnahmen zu fördern, die dem Ziel der kulturellen Bildung dienen.

Gefördert werden entsprechende Maßnahmen der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und
Kindertagesstätten im Landkreis Lüneburg, wie die Durchführung von Besuchen, Veranstaltungen,
Projekten oder Workshops bei und von im Landkreis Lüneburg ansässigen Einrichtungen und bei
Akteuren im Bereich

- kultureller
- musealer
- künstlerischer und
- umweltbezogener

Bildung im Landkreis Lüneburg.

(2) Förderumfang

lm Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel werden für nachstehend genannte Maßnahmen
Fördergelder bereitgestellt:

a. Fahrkosten:
- Übernahme der Kosten für OPNV
- 80% der Busmieten

b. Eintrittsgelder:
- ab 5 € zur Hälfte

c. Honorar- und Sachkosten
- bis 200 € pro Veranstaltung



(3) Antragsverfahren und -fristen

a. Beantragt werden Mittel aus dem Förderfonds bei:

Landkreis Lüneburg
Fachdienst Schule und Kultur
Auf dem Michaeliskloster 4
21335 Lüneburg
Fax: 0 41 31 / 26 2418

b. Die Förderung ist mit beigefügtem Antragsformular zu beantragen.

c. Der Antrag sollte mindestens sechs Wochen vor Beginn der Maßnahme bei der o.g. Stelle eingehen.

d. Die Maßnahmen, für die eine Förderung beantragt wurde, müssen innerhalb von drei Monaten nach
Erhalt des Förderbescheides abgerechnet werden. Im anderen Fall können die Mittel versagt werden.
In begründeten Ausnahmefällen kann eine Verlängerung dieser Frist vor Ablauf der drei Monate
beantragt werden.

e. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Mittelzuteilung. Die Maßnahmen werden nach
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert. Die
ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist nachzuweisen.

Lüneburg, 08. Mai 2025

Landkreis Lüneburg
per Landrat
Jens Böther
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